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Beschlusstext:  

 

Die Landesjugendkonferenz der ASJ NRW möge die in der Anlage aufgeführten 

Satzungsänderungen beschließen. 

 

Begründung:  

 

In der aktuell gültigen Satzung gibt es keine Altersgrenze für einen Beisitz im 

Landesjugendvorstand. 

 

Dies sorgt dafür, dass in Extremfällen eine betreuungspflichtige Person in den 

Landesjugendvorstand gewählt werden könnte. 

Landesjugendvorstandsitzungen und -klausuren finden in der Regel nicht im 

Wohnort der Gewählten statt, sodass unter anderem eine individuelle Anreise 

nötig ist. 

 

Die Anreise kann aus unserer Sicht nicht sichergestellt werden für Menschen 

unter 16 Jahren. 

 

Außerdem müsste in einem solchen Fall eine andere Person aus dem 

Landesjugendvorstand die Aufsichtspflicht während der Sitzungen und 

Klausuren vollständig übernehmen. Diese Bürde möchten wir niemandem 

zumuten. 
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Daher beantragen Landesjugendvorstand und Landesjugendkontrollkommission 

unter sorgfältiger Berücksichtigung und Abwägung der Jugendpartizipation 

(Mitwirken in einer Regionalgliederung ist deutlich jünger möglich) die 

Festsetzung einer Altersgrenze für den Beisitz ab 16 Jahren. 

 

Die betreffenden Änderungen sind in den beigefügten Anlagen dargestellt; die 

bisherigen Fassungen sind rot durchgestrichen, die neuen Formulierungen sind 

grün hervorgehoben. 
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